15. Abfallentsorgung in Alten- und Pflegeheimen

Bei sachgerechter Handhabung verursachen die Abfälle von Alten- und Pflegeheimen keine größeren Infektionsgefahren als Hausmüll.

Die Vermeidung von Infektionsgefahren hat Vorrang vor der Verwertung von Abfällen.

	Kategorie
	Art der Abfälle
	Entsorgung

	A
	Hausmüll und hausmüllähnlicher Abfall (z.B. Papier, Kunststoff, Küchenabfälle...)
	· in Hausmüll

· Recycling

	B
	Abfälle, an die aus infektionspräventiver Sicht innerhalb der Einrichtung besondere Anforderungen zu stellen sind (z.B. mit Blut oder Sekreten behaftete Abfälle wie Vorlagen oder Verbände)
	· Sammeln innerhalb der Einrichtung in Behältern oder in undurchsichtigen, flüssigkeitsdichten Kunststoffsäcken getrennt von Kategorie A

· Entsorgung wie Kategorie A

	C
	Abfälle, an die innerhalb und außerhalb der Einrichtung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen zu stellen sind, wie infektiöse, ansteckungsgefährliche oder stark ansteckungsfähige Abfälle.

Dies sind Abfälle mit Erregern meldepflichtiger Infektionskrankheiten, sofern Übertragungsgefahr besteht.
	· Sammeln innerhalb der Einrichtung getrennt von anderen Abfällen in speziell gekennzeichneten Behältern am Anfallort.

· Entsorgung als infektiöser Sondermüll durch zugelassenen Entsorger

	D
	Abfälle, an die innerhalb und außerhalb der Einrichtungen aus umwelthygienischer Sicht besondere Anforderungen zu stellen sind, wie Zytostatika, Altmedikamente, brennbare Flüssigkeiten...
	· Sammeln innerhalb der Einrichtung getrennt von anderen Abfällen in speziell gekennzeichneten Behältern 

· Entsorgung als Sondermüll durch zugelassenen Entsorger

	E
	Abfälle, an die aus ethischer Sicht innerhalb und außerhalb der Einrichtung besondere Anforderungen zu stellen sind (z.B. Körperteile, Organabfälle...)
	· Sammeln innerhalb der Einrichtung getrennt von anderen Abfällen in speziell gekennzeichneten Behältern 

· Entsorgung als Sondermüll durch zugelassenen Entsorger in Sonderabfall-verbrennungsanlage


Hygienische Gesichtspunkte beim Sammeln, Transportieren, Lagern und Beseitigen von Abfällen

· Ampullen, scharfe, spitze und zerbrechliche Gegenstände sind in bruch- und durchstichsicheren, verschlossenen Behältern (z.B. aus Kunststoff) zu sammeln und zu entsorgen.

· Abfälle sind entsprechend der Kategorien zu trennen und in gekennzeichneten Behältern zu sammeln.

· Für Abfälle der Kategorie B und C sind möglichst Einwegbehälter zu verwenden, die geruchsdicht, verschließbar, undurchsichtig und druckfest gegenüber dem Transportsystem sind.

· Abfälle der Kategorie B und C dürfen nicht sortiert und umgefüllt werden.

· Gesammelt wird am Entstehungsort unter Vermeidung von Staub- und Aerosolentwicklung.

· Abwurfschächte sind unzulässig.

· Abfälle der Kategorie C dürfen nicht verpresst oder zerkleinert werden.

· Die Lagerung der Abfälle der Kategorie C und E erfolgt in einem gesonderten Raum unter 15°C.

( Es ist zu gewährleisten, dass infektionsgefährdende Abfälle so in den Hausmüll gegeben werden und der Standort der Behälter so gewählt ist, dass durch den Abfall keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehen kann. (z.B. spielende Kinder)

( Hygienische Gründe sprechen nicht gegen eine gemeinsame Entsorgung von Abfällen der Kategorie A und B über den Hausmüllcontainer. Bis dahin sind sie getrennt zu sammeln und zu transportieren.
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